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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1987

Norm

StGB §105 Abs1 A1

Rechtssatz

Selbst die Vollendung des Tatbestandes der Nötigung nach § 105 Abs 1 StGB setzt eine "Gleichzeitigkeit" im Verhältnis

zwischen der Anwendung und der Wirksamkeit des Nötigungsmittels nicht voraus.
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